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RS OGH 1966/6/15 3Ob65/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1966

Norm

EO §10a A

EO §35 C

Rechtssatz

Die gegen eine rechtskräftig bewilligte Unterhaltsexekution auf Grund eines Bruchteilstitels erhobene Einwendung, die

Bezüge, auf Grund deren Höhe der geschuldete Betrag zu berechnen ist, entsprängen keinem Dienst - oder

Arbeitsverhältnis, ist nicht durch Klage nach § 35 EO, sondern durch einen Antrag nach § 10 a EO mit dem Begehren

auf Einstellung der Exekution geltend zu machen.
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